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 Anfragen-Nr.   

 AF-0324/2017  

Anfrage 

Herr 
Höhn, Karsten 

Stadtratsmitglied 

 

Betreff 

 

Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Parksituation Am Schäfersborn 

 
 

I. Sachverhalt 
 
Nach eigenen Angaben haben sich Pächter der Gartenanlage „Am Schäfersborn“ bereits bei 
der Stadtverwaltung darüber beschwert, dass ihre Parkplätze durch nicht zu dieser oder 
nahe gelegenen Anlagen gehörenden Kraftfahrern belegt werden. Zum Teil parken dort 
Angestellte und Besucher des Klinikums. Es handelt sich hier um die namenslose Straße, 
welche nach dem St. Georg – Klinikum am Wartenberg links zur Gartenanlage führt. Abhilfe 
wurde bislang nicht geschaffen.  
 
II. Fragestellung 
 
1. Handelt es sich bei der unbefestigten Straße um eine gewidmete Gemeindestraße? 
2. Wie bewertet die Oberbürgermeisterin die Parksituation und in welcher Form und 

Umfang ist das Parken zulässig? 
3. Ist eine Form des Anwohnerparkens für Pächter dieser und umliegender Gartenanlagen 

denkbar? Wenn Ja, wird dies geprüft? Wenn Nein, warum nicht? 
4. Welche alternativen Lösungsmöglichkeiten sind aus Sicht der Oberbürgermeisterin 

denkbar?  
 
 
 
 
Herr 
Höhn, Karsten 
Stadtratsmitglied 
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Di 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr Di 8:00 - 18:00 Uhr BLZ 840 550 50, Konto-Nr. 2003 
Mi geschlossen Mi 8:00 - 13:00 Uhr SWIFT-BIC: HELADEF1WAK 
Do 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr Do 7:00 - 18:00 Uhr IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03 
Fr 9:00 – 12:00 Uhr Fr 8:00 - 16:00 Uhr Gläubiger ID: DE7503300000076704 
http://www.eisenach.de Sa 9:00 - 12:00 Uhr 
E-Mail: info@eisenach.de E-Mail: buergerbuero@eisenach.de 
 
Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a ThürVwVfG. 

       

Herr 
Höhn, Karsten 
Stadtratsmitglied  
      
      

 

 

 

 

       

       

 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   29.03.2017 

 
Beantwortung der Anfrage AF-0324/2017 

 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1. 
Es handelt sich hier um keine klassische Gemeindestraße, jedoch gilt auch hier die StVO. 
 
Zu 2. 
Bei der Anzahl der Gärten und begrenzt zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten wird es 
sich nicht vermeiden lassen, dass nicht genau vor dem eigenen Garten geparkt werden 
kann. Dies ist in normalen Wohnstraßen nicht anders.  
 
Zu 3. 
Zur Einrichtung von Anwohnerparkbereichen gelten klare Kriterien. Diese werden hier nicht 
erreicht. 
 
Zu 4. 
Einige Bereiche der genannten Zufahrtsstraße zur Gartenanlage wurden bereits vor Jahren 
entsprechend mit Haltverbot ausgeschildert, um die Befahrbarkeit zu jeder Zeit zu 
gewährleisten. Diese wurden in Abstimmung mit den Vorsitzenden des Gartenvereins 
aufgestellt. Derzeit besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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